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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

durch Unfall, Krankheit oder Alter können wir alle in eine Situation kommen, 
in der wir auf eine rechtliche Betreuung angewiesen sind.

Eine rechtliche Betreuung erhalten volljährige Menschen, die aufgrund einer psychischen 
oder einer körperlichen Erkrankung, geistigen oder seelischen Behinderung ihre  
Angelegenheiten nicht oder nur teilweise selbständig besorgen können. 

Eine rechtliche Betreuung kann beim örtlich zuständigen Amtsgericht Abteilung 
für Betreuungssachen angeregt werden.

Ihr Landrat
Martin Bayerstorfer
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Was ist eine rechtliche Betreuung?
Ein rechtlicher Betreuer handelt als gesetzlicher Vertreter zum Wohl des Betreuten. Er kümmert 
sich z. B. um gesundheitliche, finanzielle und rechtliche Belange. Der Betreuer soll den persön-
lichen Kontakt und das Gespräch mit dem Betreuten pflegen und wichtige Entscheidungen mit 
ihm gemeinsam besprechen.   

Aufgaben der Betreuungsstelle
Die Betreuungsstelle ist Ansprechpartner in allen Fragen  
für bestehende und zukünftige rechtliche Betreuungen. 

Die Betreuungsstelle
•  unterstützt das Betreuungsgericht durch die Aufklärung und 

Ermittlung des Sachverhalts, die Gewinnung geeigneter 
Betreuer sowie die Erstellung eines Berichts.

•  fördert die Aufklärung und Beratung über  
Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen. 

•  beglaubigt Unterschriften oder Handzeichen auf  
Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen.

•  informiert und berät über Hilfen zur Vermeidung  
einer rechtlichen Betreuung und vermittelt  
gegebenenfalls entsprechende  
Unterstützungsangebote. 

•  berät Betreuer und Bevollmächtigte bei  
der Wahrnehmung von deren Aufgaben.

•   führt Betreuungen, sofern keine  
geeignete Person zur Übernahme  
der Betreuung zur Verfügung steht.

•   führt auf richterliche Weisung eine  
betroffene Person zur gerichtlichen  
Anhörung, ärztlichen Begutachtung   
oder Unterbringung in einer  
stationären Einrichtung zu.

Gabriele Böhm
A-F und Vorsorgevollmachten
Telefon: 08122 / 58- 10 46 
gabriele.boehm@lra-ed.de

Katrin Hartmann 
G-J 
Telefon: 08122 / 58- 11 31
katrin.hartmann@lra-ed.de

ANSPRECHPARTNER 

Kathrin Lyubenov
K-R und Vorsorgevollmachten
Telefon: 08122 / 58- 11 97
kathrin.lyubenov@lra-ed.de
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WIR INFORMIEREN SIE

Angelika Gründel 
S - Z und Vorsorgevollmachten 
Telefon: 08122 / 58- 13 09
angelika.gruendel@lra-ed.d


